ANLAGE – ERKLÄRUNG
FEDERFÜHRENDES UNTERNEHMEN

(Füllen Sie alle grauen Felder aus und kreuzen Sie, falls zutreffend, die grauen Kästchen an)


[bookmark: _Hlk514144144]Der/Die Unterfertigte

	Vorname      
	Nachname      

	Geboren am (TT/MM/JJJJ)      
	in (Ort, Gemeinde, Provinz, Staat)      



als gesetzliche/r Vertreter/in des federführenden Unternehmens

	Firmenbezeichnung / Name des Unternehmens      



dessen Daten vollständig im Antragsformular angegeben wurden und wovon die vorliegende Anlage integrierender Bestandteil ist

erklärt folgendes.

[bookmark: _Hlk514144184]

ERSATZERKLÄRUNGEN DER BEEIDETEN BEZEUGUNGSURKUNDE[footnoteRef:1] [1:  Die Ersatzerklärung der beeideten Bezeugungsurkunde laut Art. 47 des DPR 445/2000 unterliegt geeigneten Überprüfungen laut Art. 71 desselben DPR.] 

(Füllen Sie alle grauen Felder aus und kreuzen Sie, falls zutreffend, die grauen Kästchen an)

[bookmark: _Hlk511899486]Der/Die Unterfertigte ist darüber informiert, dass die im Zuge der folgenden Ersatzerklärungen der beeideten Bezeugungsurkunde nicht der Wahrheit entsprechenden Angaben und gefälschten Unterlagen gemäß den Artikeln 75 und 76 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28.12.2000, Nr. 445 sowie Art. 2/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, strafrechtlich verfolgt werden können und den Widerruf der Beihilfe aufgrund einer Falscherklärung zur Folge haben; außerdem nimmt der/die Unterfertigte die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zur Kenntnis.


ERSATZERKLÄRUNGEN DER BEEIDETEN BEZEUGUNGSURKUNDE

Der/Die Unterfertigte erklärt,
im Sinne des Art. 2, Par. 18, Verordnung (EU) Nr. 651/2014, „UNTERNEHMEN IN SCHWIERIGKEITEN“

|_| dass sich das eigene Unternehmen nicht in Schwierigkeiten befindet [footnoteRef:2].  [2:  Vgl. Verordnung (EU) Nr. 651/2014, Art. 2, Par. 18, Buchstaben a) b) c) d) e).] 




[bookmark: _Hlk511899505]ERSATZERKLÄRUNGEN DER BEEIDETEN BEZEUGUNGSURKUNDE

Der/Die Unterfertigte erklärt,
im Sinne des Art. 1, Abs. 4, a), Verordnung (EU) Nr. 651/2014, „ILLEGALE UND UNVEREINBARE BEIHILFEN – DEGGENDORF“

|_| von der zuständigen staatlichen Behörde keine Aufforderung zur Rückzahlung von staatlichen Beihilfen, die von der Europäischen Kommission als illegal und unvereinbar erklärt wurden, erhalten zu haben.
(oder)
|_| erhaltene staatliche Beihilfen, die von der Europäischen Kommission als illegal und unvereinbar erklärt wurden, in Erfüllung einer von der staatlichen Behörde erhaltenen Rückzahlungsaufforderung zurückgezahlt oder auf ein Sperrkonto hinterlegt zu haben.



ERSATZERKLÄRUNGEN DER BEEIDETEN BEZEUGUNGSURKUNDE

Der/Die Unterfertigte erklärt,
im Sinne der Anlage I, Verordnung (EU) Nr. 651/2014, „UNTERNEHMENSGRÖSSE (A)“

dass es sich bei dem/der Antragsteller/in um ein Unternehmen gemäß Anlage I der Verordnung (EU) der Kommission Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014, welches die Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Art. 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union feststellt, handelt

	|_| Kleinstunternehmen
	
< 10 Beschäftigte und 
	  ≤ 2 Mio € Umsatz ODER

	
	
	  ≤ 2 Mio € Bilanzsumme

	|_| Kleinunternehmen
	
< 50 Beschäftigte und 
	≤ 10 Mio € Umsatz ODER

	
	
	≤ 10 Mio € Bilanzsumme

	|_| Mittelunternehmen
	
< 250 Beschäftigte und 
	≤ 50 Mio € Umsatz ODER

	
	
	≤ 43 Mio € Bilanzsumme

	|_| Großunternehmen
	
≥ 250 Beschäftigte und 
	> 50 Mio € Umsatz ODER

	
	
	> 43 Mio € Bilanzsumme


ACHTUNG! Um als Klein- oder Mittelunternehmen (KMU) zu gelten ist es notwendig, in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren unter dem Schwellenwert für die Beschäftigtenanzahl und unter einem der beiden anderen Grenzwerte (Umsatz, Bilanzsumme) zu liegen.

	Jahr
	Beschäftigte (Nr.)
	Umsatz (€)
	Bilanzsumme (€)

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     


(Daten der letzten zwei Geschäftsjahre einfügen)

und erklärt sich als

|_| neues Unternehmen (Start-up)
ACHTUNG! Als neues Unternehmen ist jenes einzustufen, welches vor weniger als 5 Jahren vor Gewährung der Beihilfe gegründet wurde. im Falle, dass ein neues Unternehmen noch über keine Bilanzdaten verfügt, ist es notwendig, den dreijährigen Businessplan des Unternehmens beizufügen.

und erklärt, mit Bezug auf die Ansiedelung in Südtirol

|_| dass das Unternehmen in Südtirol angesiedelt wird
ACHTUNG! In diesem Fall muss innerhalb 120 Tagen nach Erhalt der Mitteilung betreffend die Genehmigung des Beihilfeantrags mit der Landesverwaltung eine Vereinbarung für die Ansiedelung von innovativen Unternehmen abgeschlossen werden, andernfalls wird die Beihilfe widerrufen.
|_| dass das Unternehmen vor nicht mehr als zwei Jahren in Südtirol angesiedelt wurde
ACHTUNG! In diesem Fall muss innerhalb 120 Tagen nach Erhalt der Mitteilung betreffend die Genehmigung des Beihilfeantrags mit der Landesverwaltung eine Vereinbarung für die Ansiedelung von innovativen Unternehmen abgeschlossen werden, andernfalls wird die Beihilfe widerrufen.
|_| dass das Unternehmen seit mehr als zwei Jahren in Südtirol angesiedelt wurde

und erklärt,

dass andere Unternehmen zu 25% oder mehr beteiligt sind und/oder dass es zu 25% oder mehr Beteiligungen an anderen Unternehmen hält:
	|_| nein
	
	|_| ja

	
	
	(nur falls zutreffend füllen Sie die folgende Tabelle „Unternehmensgröße (B)“ aus)





[bookmark: _Hlk511899476]ERSATZERKLÄRUNGEN DER BEEIDETEN BEZEUGUNGSURKUNDE

Der/Die Unterfertigte erklärt, (nur im Falle von beherrschten bzw. Unternehmen mit Beteiligungen auszufüllen)
im Sinne der Anlage I, Verordnung (EU) Nr. 651/2014, „UNTERNEHMENSGRÖSSE (B)“

dass andere Unternehmen zu 25% oder mehr beteiligt sind und/oder, dass es zu 25% oder mehr Beteiligung an anderen Unternehmen hält:

a) Informationen zu den Unternehmen, welche am Antragstellenden Unternehmen beteiligt sind
	Unternehmen
	Jahr      
	Jahr      

	
	Anteil
(%)
	Beschäftigte
(Nr.)
	Umsatz
(€)
	Bilanz-summe
(€)
	Anteil
(%)
	Beschäftigte
(Nr.)
	Umsatz
(€)
	Bilanz-summe
(€)

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     



b) Informationen zu den Unternehmen, an denen das Antragstellende Unternehmen beteiligt ist
	Unternehmen
	Jahr      
	Jahr      

	
	Anteil
(%)
	Beschäftigte
(Nr.)
	Umsatz
(€)
	Bilanz-summe
(€)
	Anteil
(%)
	Beschäftigte
(Nr.)
	Umsatz
(€)
	Bilanz-summe
(€)

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     



und erklärt,

dass es sich bei dem/der Antragsteller/in um ein Unternehmen gemäß Anlage I der Verordnung (EU) der Kommission Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014, welches die Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Art. 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union feststellt, handelt.



ERSATZERKLÄRUNG DER BEEIDETEN BEZEUGUNGSURKUNDE

Der/Die Unterfertigte erklärt,
im Sinne des gesetzesvertretenden Dekrets vom 21. November 2007, Nr. 231 und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen[footnoteRef:3] [3:  Begriffsbestimmung von „Wirtschaftlicher Eigentümer“ (Gesetzesvertretendes Dekret vom 21. November 2007, Nr. 231 und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen)
Art. 1 Begriffsbestimmungen
pp) Wirtschaftlicher Eigentümer: die natürliche(n) Person(en), die nicht der Kunde ist (sind), in deren Interesse oder in deren Auftrag die dauerhafte Beziehung letztlich begründet, die berufliche Dienstleistung erbracht oder das Geschäft letztlich getätigt wird;
Art. 20 Kriterien zur Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentums von Kunden, die keine natürlichen Personen sind
2. Für den Fall, dass es sich beim Kunden um eine Kapitalgesellschaft handelt:
der Besitz einer Beteiligung von mehr als 25 Prozent am Kapital des Kunden, die von einer natürlichen Person gehalten wird, ist ein Hinweis auf eine direkte Beteiligung;
eine Beteiligung von mehr als 25 % am Kapital des Kunden, die über Tochtergesellschaften, Treuhandgesellschaften oder Intermediäre gehalten wird, ist ein Hinweis auf eine indirekte Beteiligung.
3. Lässt sich anhand der Eigentumsverhältnisse nicht eindeutig feststellen, welche natürliche(n) Person(en) direkt oder indirekt Eigentümer der Einrichtung ist (sind), so gilt/gelten als wirtschaftlicher Eigentümer die natürliche(n) Person(en), die die Einrichtung letztlich kontrolliert (kontrollieren), und zwar aufgrund von:
Kontrolle über die Mehrheit der in der ordentlichen Hauptversammlung ausübbaren Stimmen;
Kontrolle über genügend Stimmen, um eine vorwiegende Einflussnahme in der Hauptversammlung auszuüben;
Bestehen besonderer vertraglicher Bindungen, die die Ausübung einer vorwiegenden Einflussnahme ermöglichen.
5. Lässt sich anhand der in den vorstehenden Absätzen genannten Kriterien nicht zweifelsfrei feststellen, wer der wirtschaftliche Eigentümer ist, so gilt/gelten als wirtschaftlicher Eigentümer die natürliche(n) Person(en), die gemäß ihrer jeweiligen organisatorischen oder satzungsmäßigen Struktur die gesetzliche Vertretungs-, Verwaltungs- oder Leitungsbefugnis für das Unternehmen oder den Kunden innehat (haben), mit Ausnahme der natürlichen Person.] 


|_| der/die einzige wirtschaftliche Eigentümer/in des Unternehmens zu sein
oder
|_| dass der/die wirtschaftliche Eigentümer/in des Unternehmens gemäß Art. 20 Absatz 3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 21. November 2007, Nr. 231 und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen, nachstehend angeführt ist (siehe nachstehende Daten) [die natürliche(n) Person(en), die über die Verwaltungs- oder Leitungsbefugnisse der Gesellschaft verfügt (verfügen) und die unter den Buchstaben a, b oder c des genannten Artikels genannten Anforderungen erfüllen]
oder
|_| dass der/die wirtschaftliche Eigentümer/in des Unternehmens gemäß Art. 20 Absatz 5 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 21. November 2007, Nr. 231 und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen, nachstehend angeführt ist (siehe nachstehende Daten) [die natürliche(n) Person(en), die über die Verwaltungs- oder Leitungsbefugnisse der Gesellschaft verfügt (verfügen)]
oder
|_| der/die wirtschaftliche Eigentümer/in des Unternehmens zu sein, zusammen mit (siehe nachstehende Daten)
oder
|_| nicht der/die wirtschaftliche Eigentümer/in des Unternehmens zu sein. Der/Die wirtschaftliche Eigentümer/in des Unternehmens ist siehe nachstehende Daten

Wirtschaftliche/r Eigentümer/in
	[bookmark: _Hlk143183992]Vorname      
	Nachname      

	Geboren am (GG/MM/AAAA)      
	in (Ort, Gemeinde, Provinz, Staat)      

	Steuernummer      

	wohnhaft in:
	Str. / Platz      
	n.      

	PLZ      
	Gemeinde      
	Provinz      
	Staat      




ERKLÄRUNGEN

Der/Die Unterfertigte ist darüber informiert, dass die im Zuge der folgenden Erklärungen nicht der Wahrheit entsprechenden Angaben und gefälschten Unterlagen gemäß den Artikeln 75 und 76 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28.12.2000, Nr. 445 sowie Art. 2/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, strafrechtlich verfolgt werden können und den Widerruf der Beihilfe aufgrund einer Falscherklärung zur Folge haben; außerdem nimmt der/die Unterfertigte die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zur Kenntnis.



Der/die Unterfertigte erklärt, dass folgende die Unternehmensdaten der letzten 2 Geschäftsjahre sind:

	Jahr
	Gewinn und Verlust
(€)
	Exportanteil
(in %)
	Mitarbeiter im Bereich F&E (Vollzeitäquivalent)
	Ausgaben für F&E
(€)

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     


(Geben Sie die Daten der letzten beiden Geschäftsjahre an.)



ERKLÄRUNG

Der/Die Unterfertigte erklärt,

die Anwendungsrichtlinien des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in geltender Fassung, welche im Amtsblatt veröffentlicht wurden, zu kennen.

Weiterhin erklärt der/die Unterfertigte,

unter eigener Verantwortung, dass alle Daten, welche im vorliegenden Dokument und in den entsprechenden Anlagen angeführt sind, wahr sind. Er/sie ist darüber informiert, dass nicht der Wahrheit entsprechende Angaben und gefälschte Unterlagen gemäß den Artikeln 75 und 76 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28.12.2000, Nr. 445 sowie Art. 2/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, strafrechtlich verfolgt werden können und den Widerruf der Beihilfe aufgrund einer Falscherklärung zur Folge haben.



Kurze Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen. E-mail: generalsekretariat@provinz.bz.it; PEC: adm@pec.prov.bz.it. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (DPO - Data Protection Officer) sind folgende: E-mail dsb@provinz.bz.it; PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it. Die übermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer Form, zur Erfüllung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder im Zusammenhang mit der Ausübung von hoheitlichen Aufgaben oder zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gemäß der im ausführlichen Informationsschreiben angegebenen Rechtsgrundlagen, verarbeitet. Die Daten werden so lange gespeichert, bis sie zur Erreichung der Zwecke der Datenverarbeitung und zur Erfüllung der geltenden rechtlichen Verpflichtungen benötigt werden. Für weitere Informationen, auch in Bezug auf die Ausübung der im Sinne von Artikeln 15-22 der DSGVO Ihnen zustehenden Rechte, lesen Sie bitte die ausführliche Datenschutzerklärung, welche unter der Sektion „Rechtliche Grundlagen“ abrufbar ist.
	

	(ankreuzen)
	|_|
	Der/Die gesetzliche Vertreter/in hat Einsicht in die Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten genommen






(Füllen Sie alle grauen Felder aus und kreuzen Sie, falls zutreffend, die grauen Kästchen an)
Ort:	     
Datum:	     
Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/in:
|_| digital unterzeichnet
|_| händisch unterzeichnet: ________________________________________________________________________
(Unterschrift)
	BEIZULEGEN nur wenn händisch unterzeichnet: Kopie eines gültigen Ausweises des/der gesetzlichen Vertreters/in (in Sinne des Art. 38 des DPR 445/2000).
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